
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2020/1/20 405-11/177/1/4-
2020

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.2020

Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum

20.01.2020

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

NAG §11 Abs2

NAG §11 Abs4

Rechtssatz

Der bloße Wunsch allein, mit einem österreichischen Staatsbürger ein Familienleben in Österreich führen zu wollen,

reicht für die Annahme einer Konstellation im Sinn des Urteils des EuGH vom 8.3.2011, C-34/09 "Zambrano", nicht aus

(Hinweis Urteil des EuGH vom 15.11.2011, C-256/11 "Dereci u.a.“ sowie VwGH vom 19.01.2012, Zl 2011/22/0313 sowie

VwGH 19.01.2012, Zl 2011/22/0312.

Schlagworte

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, Ehe, Prognoseentscheidung, Familienangehöriger, Haftstrafen (7 Jahre und 2

Monate), Entlassung, "gute Führung"
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